
Gemeinde Sigmaringendorf 
Landkreis Sigmaringen 

 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung  

für ehrenamtliche Tätigkeit 
 
Aufgrund von § 4 in Verbindung mit § 19 GemO hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Sigmaringendorf am 29.04.2024 folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit beschlossen: 
 
 

§ 1 
§ 1 Absatz 2 der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 
27.11.1991 erhält folgende Fassung: 
 

§ 1 
Entschädigung nach Durchschnittssätzen 

(2) Der Durchschnittssatz beträgt bei einer zeitlichen Inanspruchnahme 
bis 2 Stunden      15,00 € 
von mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden  30,00 € 
von mehr als 4 Stunden bis 6 Stunden  40,00 € 
von mehr als 6 Stunden (Tageshöchstsatz)  65,00 €. 

 
 
 
 

§ 2 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.05.2024 in Kraft.  
 
 
Sigmaringendorf, 29.04.2024 
 
 
Philip Schwaiger 
Bürgermeister 
 
 


